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Gemeindevertretung Siemz-Niendorf (Entscheidung) 19.10.2023 Ö 
 
Sachverhalt 
 
Die Gemeinde Siemz-Niendorf führt derzeit den Ausbau der Straße „Am Sportplatz“ in 
Niendorf aus. Für die Maßnahme hat die Gemeinde eine Zuwendung gemäß Richtlinie für 
die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) erhalten. Die bewilligte 
Zuwendung beträgt 331.200,00€ von 368.000,00€ anerkannten förderfähigen Gesamtkosten.  
 
Die Maßnahme ist eine gemeinschaftliche Maßnahme mit dem Zweckverband 
Grevesmühlen. Dieser führt die Neuverlegung des Regenwasserkanals und der 
Trinkwasserleitung durch (Los 2). Die Gemeinde erneuert die Straße, den Gehweg, die 
Beleuchtung und die Straßenentwässerung. Zudem realisiert die Gemeinde die Erneuerung 
der Straßenbeleuchtung an der L01, welche aber nicht Bestandteil der Förderung ist. 
 
Die Kostenteilungsvereinbarung wurde auf Grundlage der Kostenschätzung erarbeitet. Diese 
sieht vor, dass die Kosten von Los 2 (Regenwasser, Trinkwasser) durch den Zweckverband 
getragen werden. Zudem beteiligt sich dieser an dem verbleibenden Eigenanteil der 
Gemeinde für die Herstellung des Straßenentwässerungskanals. Die Kosten des 
Straßenausbaus und der Beleuchtung trägt die Gemeinde.   
 
Die Ingenieurleistungen werden anteilig angerechnet. 
 
Die Abrechnungen erfolgen auf den tatsächlich entstandenen Kosten entsprechend des 
vereinbarten Verteilerschlüssels. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung Siemz-Niendorf beschließt für die Dorferneuerungsmaßnahme in 
Niendorf „Am Sportplatz“ die vorliegende Kostenteilungsvereinbarung mit dem 
Zweckverband Grevesmühlen abzuschließen. Die Vereinbarung ist Bestandteil des 
Beschlusses. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 
LFD. HH-JAHR 

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL. 

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL. 

HHST: 54101.096.8 00,00 € 00,00 € 00,00 € 

Seite 1 von 6



“Am Sportplatz” 
368.000,00 € 
 
54101.096.1 
Straßenbeleuchtung 
L01  
50.000,00€ 

 
 

FINANZIERUNG DURCH          VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN 
Eigenmittel  Im Ergebnishaushalt Nein 
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja 
Förderung 321.300,00 €   
Erträge Anteil ZV 

11.650,00 € zuzügl. Anteil 
Straßenentwässerung 

Produktsachkonto 54101.096.8 
54101.096.1 

Beiträge 00,00 €   
 

 

Anlage/n 
1 Kostenteilungsvereinbarung (öffentlich) 

 
2 Anlage 1 (öffentlich) 

 
3 Anlage 2 (öffentlich) 
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Kostenteilungsvereinbarung zum 

Ausbau der Straße „Am Sportplatz“ 

in Niendorf 

 
zwischen dem   Zweckverband Grevesmühlen 
    Karl-Marx-Straße 7/9 
    23936 Grevesmühlen 

vertreten durch: Frau Sandra Boldt, Verbandsvorsteherin 
 
    nachfolgend “ZVG“ genannt 
 
und der   Gemeinde Siemz-Niendorf 
    Am Markt 15 
    23923 Schönberg 

vertreten durch: Frau Anne Haberkorn, Bürgermeisterin 
 
    nachfolgend "Gemeinde" genannt 
 
 
Die Gemeinde plant den Ausbau der Straße in Niendorf „Am Sportplatz“ (s. Anlage 1), in 
dessen Folge eine Niederschlagswasserkanalisation sowie die 
Trinkwasserversorgungsleitung erneuert werden sollen.  
 

1. Der Auftrag für die Gesamtplanung und Bauleitung zum Straßen-, und Leitungsbau sowie 
der Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird an die Ingenieurgemeinschaft Storm Bürau 
GbR vergeben.  

 

2. Die erstellten Ausführungspläne, das Leistungsverzeichnis sowie die erforderlichen 
Unterlagen für die behördlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor der Ausschreibung 
der Bauleistungen der Gemeinde und dem ZVG zur Prüfung vorzulegen und nach Freigabe 
an die zuständigen Behörden zur Genehmigung weiterzuleiten. 

 

3. Die vom ZVG, der Gemeinde und den zuständigen Behörden geprüften und bestätigten 
Unterlagen werden Bestandteil dieses Vertrages. 

 

4. Die Auftragsvergabe für die Erschließungsleistungen erfolgt nur an Unternehmen, die die 
erforderlichen fachlichen Eignungen (Güteschutz Kanalbau; DVGW-Zulassung) besitzen.  

 

5. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme einschließlich 
Straßenentwässerung (Los 1) und Beleuchtung (Los 3) erfolgen im Namen und im Auftrag 
der Gemeinde. Der Kanalbau für die Niederschlagswasserbeseitigung vom Schacht R1 bis 
zum Schacht R3 inklusive notwendiger Grundstücksanschlüsse (Los 2) sowie die 
Neuverlegung der Trinkwasserversorgungsleitung inklusive der Aufbindung der 
Hausanschlüsse (Los 2) werden ebenfalls von der Gemeinde ausgeschrieben. Den Auftrag 
erteilt der ZVG. 

 
6. Los 1 und 3: Die Finanzierung der Bauleistungen inklusive Nebenkosten erfolgt mit 

Fördermitteln und Eigenmitteln der Gemeinde. 
 

Los 2: Die Leistungen werden als separates Baulos von der Gemeinde im Rahmen der 
Straßenbaumaßnahme mit ausgeschrieben, jedoch vom ZVG beauftragt. Die Kosten für 
den Bau einer Trinkwasserversorgungsleitung inklusive Hausanschlüssen sowie der 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (von Schacht R1 bis Schacht R3) und 
notwendiger Grundstücksanschlüsse inklusive Nebenkosten trägt der ZVG.  
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7. Die Kostenaufstellung zur Anteilsfinanzierung für alle Lose befindet sich in der Anlage 2. 
 

8. Kostenüberschreitungen von mehr als 10 % der in der Anlage 2 ermittelten Kosten bedürfen 
eines schriftlichen Nachtrages.  

 

9. Mit den bauausführenden Unternehmen wird eine Gewährleistung von fünf Jahren 
vereinbart. Die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme, soweit diese frei von 
wesentlichen Mängeln ist.  

 

10. Unbeschadet des tatsächlichen Eigentumsüberganges übernimmt der ZVG am Tag der 
mängelfreien Abnahme die Unterhaltung und den Betrieb der 
Niederschlagswasseranlagen. Hergestellte Straßenbauteile (Straßenabläufe sowie die 
dazugehörenden Ableitungen bis zum Hauptkanal) bleiben im Eigentum der Gemeinde.  

 

 
 
 
Grevesmühlen, den .......................    Schönberg, den ............................ 
 
 
 
.......................................................    ..................................................... 
Verbandsvorsteherin      Bürgermeisterin 
 
 
 
…………………………………………    ..................................................... 
1. Stellvertreter      1. Stellvertreter 

 
-Siegel -       -Siegel-  

 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1:  Lageplan  
Anlage 2:  Kostenteilung Straßenbaumaßnahme  
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